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Auszug aus dem Abkommen 

zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik 

Deutschland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern 

vom Einkommen und vom Vermögen 

Abgeschlossen am 11. August 1971 

 Von der Bundesversammlung genehmigt am 29. November 1972 

 Ratifikationsurkunden ausgetauscht am 29. Dezember 1972 

 In Kraft getreten am 29. Dezember 1972 

Stand am 28. Dezember 2016 
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[…] 

Artikel 14 

(1) Einkünfte, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person aus einem freien Beruf oder aus sonstiger 
selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, können nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, 
dass die Person für die Ausübung ihrer Tätigkeit in dem anderen Vertragsstaat regelmässig über eine feste 
Einrichtung verfügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, so können die Einkünfte in dem anderen 
Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie dieser festen Einrichtung zugerechnet werden können. 

(2) Der Ausdruck «freier Beruf» umfasst insbesondere die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, 
literarische, künstlerische, erzieherische oder unterrichtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der 
Ärzte, Rechtsanwälte, Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Bücherrevisoren. 

Artikel 15 

(1) Vorbehaltlich der Artikel 15a-191 können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die eine in einem 
Vertragsstaat ansässige Person aus unselbständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, 
es sei denn, dass die Arbeit in dem anderen Vertragsstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit dort ausgeübt, so 
können die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person für 
eine in dem anderen Vertragsstaat ausgeübte unselbständige Arbeit bezieht, nur in dem erstgenannten 
Staat besteuert werden, wenn 

a) der Empfänger sich in dem anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage während des 
betreffenden Kalenderjahres aufhält, 

b) die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt werden, der nicht in dem 
anderen Staat ansässig ist, und 

c) die Vergütungen nicht von einer Betriebsstätte oder einer festen Einrichtung getragen werden, die 
der Arbeitgeber in dem anderen Staat hat. 

                                                      
1  Worte gemäss Art. I Ziff. 1 des Prot. vom 21. Dez. 1992, von der BVers genehmigt am 6. Okt. 1993 und in Kraft seit 29. Dez. 1993 

(AS 1994 69 68; BBl 1993 I 1521). 
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(3) Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können Vergütungen für unselbständige 
Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luftfahrzeuges im internationalen Verkehr oder an Bord eines 
Schiffes, das der Binnenschiffahrt dient, ausgeübt wird, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sich 
der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet. Werden diese Vergütungen in 
diesem Staat nicht besteuert, so können sie in dem anderen Vertragsstaat besteuert werden. 

…2 

(4)3 Vorbehaltlich des Artikels 15a4 kann eine natürliche Person, die in einem Vertragsstaat ansässig, aber 
als Vorstandsmitglied, Direktor, Geschäftsführer oder Prokurist einer in dem anderen Vertragsstaat 
ansässigen Kapitalgesellschaft tätig ist, mit den Einkünften aus dieser Tätigkeit in diesem anderen Staat 
besteuert werden, sofern ihre Tätigkeit nicht so abgegrenzt ist, dass sie lediglich Aufgaben ausserhalb 
dieses anderen Staates umfasst. Besteuert dieser andere Vertragsstaat diese Einkünfte nicht, so können sie 
in dem Staat besteuert werden, in dem die natürliche Person ansässig ist. 

Artikel 15a5 

(1) Ungeachtet des Artikels 15 können Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen, die ein Grenzgänger aus 
unselbständiger Arbeit bezieht, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem dieser ansässig ist. Zum 
Ausgleich kann der Vertragsstaat, in dem die Arbeit ausgeübt wird, von diesen Vergütungen eine Steuer im 
Abzugsweg erheben. Diese Steuer darf 4,5 vom Hundert des Bruttobetrages der Vergütungen nicht 
übersteigen, wenn die Ansässigkeit durch eine amtliche Bescheinigung der zuständigen Finanzbehörde des 
Vertragsstaates, in dem der Steuerpflichtige ansässig ist, nachgewiesen wird. Artikel 4 Absatz 4 bleibt 
vorbehalten. 

(2) Grenzgänger im Sinne des Absatzes 1 ist jede in einem Vertragsstaat ansässige Person, die in dem 
anderen Vertragsstaat ihren Arbeitsort hat und von dort regelmässig an ihren Wohnsitz zurückkehrt. Kehrt 
diese Person nicht jeweils nach Arbeitsende an ihren Wohnsitz zurück, entfällt die Grenzgängereigenschaft 
nur dann, wenn die Person bei einer Beschäftigung während des gesamten Kalenderjahres an mehr als 60 
Arbeitstagen auf Grund ihrer Arbeitsausübung nicht an ihren Wohnsitz zurückkehrt. 

(3) Der Vertragsstaat, in dem der Grenzgänger ansässig ist, berücksichtigt die nach Absatz 1 Satz 3 
erhobene Steuer ungeachtet des Artikels 24 wie folgt: 

a) in der Bundesrepublik Deutschland wird die Steuer entsprechend § 36 Einkommensteuergesetz 
unter Ausschluss von § 34c Einkommensteuergesetz auf die deutsche Einkommensteuer 
angerechnet; die Steuer wird auch bei der Festsetzung von Einkommensteuer-Vorauszahlungen 
berücksichtigt; 

b) in der Schweiz wird der Bruttobetrag der Vergütungen bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage 
um einen Fünftel herabgesetzt. 

(4) Die zuständigen Behörden der Vertragsstaaten verständigen sich über die weiteren Einzelheiten sowie 
die verfahrensmässigen Voraussetzungen für die Anwendung der vorstehenden Absätze. 

Artikel 16 

Bezüge und Vergütungen, die eine in einem Vertragsstaat ansässige Person von einer in dem anderen 
Vertragsstaat ansässigen Gesellschaft in ihrer Eigenschaft als Mitglied des Aufsichts- oder Verwaltungsrates 
der Gesellschaft bezieht, können in dem anderen Staat besteuert werden. 

                                                      
2  Abs. gestrichen durch Art. I Ziff. 2 des Prot. vom 21. Dez. 1992, von der BVers genehmigt am 6. Okt. 1993 und mit Wirkung seit 29. 

Dez. 1993 (AS 1994 69 68; BBl 1993 I 1521). 
3  Ursprünglich Abs. 5. 
4  Worte gemäss Art. I Ziff. 4 des Prot. vom 21. Dez. 1992, von der BVers genehmigt am 6. Okt. 1993 und in Kraft seit 29. Dez. 1993 

(AS 1994 69 68; BBl 1993 I 1521). 
5  Eingefügt durch Art. II des Prot. vom 21. Dez. 1992, von der BVers genehmigt am 6. Okt. 1993 und in Kraft seit 29. Dez. 1993 (AS 

1994 69 68; BBl 1993 I 1521). 
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Artikel 17 

(1) Ungeachtet der Artikel 7, 14 und 15 können Einkünfte, die berufsmässige Künstler, wie Bühnen-, Film-, 
Rundfunk- oder Fernsehkünstler und Musiker, sowie Sportler und Artisten für ihre in dieser Eigenschaft 
persönlich ausgeübte Tätigkeit beziehen, in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem sie diese Tätigkeit 
ausüben. Das gilt auch für die Einkünfte, die einer anderen Person für die Tätigkeit oder Überlassung des 
Künstlers, Sportlers oder Artisten zufliessen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Einkünfte aus Tätigkeiten berufsmässiger Künstler, die in erheblichem Umfang 
unmittelbar oder mittelbar durch Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln des Staates, in dem der Künstler 
ansässig ist6, gefördert werden. 

Artikel 18 

Vorbehältlich des Artikels 19 können Ruhegehälter und ähnliche Vergütungen, die einer in einem 
Vertragsstaat ansässigen Person für frühere unselbständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat 
besteuert werden. 

Artikel 19 

(1) Vergütungen, einschliesslich der Ruhegehälter, die von einem Vertragsstaat, einem Land, Kanton, 
Bezirk, Kreis, einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband oder von einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts dieses Staates unmittelbar oder aus einem Sondervermögen an eine natürliche Person 
für erbrachte Dienste gewährt werden, können nur in diesem Staat besteuert werden. Jedoch können 
Vergütungen, ausgenommen Ruhegehälter, für Dienste, die in dem anderen Vertragsstaat von einem 
Staatsangehörigen dieses Staates erbracht werden, der nicht zugleich die Staatsangehörigkeit des 
erstgenannten Staates besitzt, nur in dem anderen Staat besteuert werden. 

(2) Auf Vergütungen für Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit einer kaufmännischen oder 
gewerblichen Tätigkeit eines der Vertragsstaaten, eines Landes, Kantons, Bezirks, Kreises, einer Gemeinde, 
eines Gemeindeverbandes oder einer juristischen Person des öffentlichen Rechts dieses Staates erbracht 
werden, finden die Artikel 15 und 16 Anwendung. 

(3) Absatz 1 findet ebenfalls Anwendung auf die Vergütungen, die von der Deutschen Bundesbank, der 
Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost sowie von der Schweizerischen Nationalbank, den 
Schweizerischen Bundesbahnen, den schweizerischen Post-, Telefon- und Telegrafenbetrieben und der 
Schweizerischen Verkehrszentrale gezahlt werden. 

(4) Abweichend von den Absätzen 1 und 3 können Vergütungen der dort genannten Art, wenn sie von dem 
in den Grenzgebieten tätigen Personal der Bahn-, Post-, Telegrafen- und Zollverwaltungen der beiden 
Vertragsstaaten bezogen werden, nur in dem Vertragsstaat besteuert werden, in dem diese Personen 
ansässig sind. 

(5) Artikel 15a7 gilt entsprechend für die in den Absätzen 1 und 3 genannten Vergütungen.8 

(6) Absatz 1 Satz 1 gilt entsprechend für Bezüge aus öffentlichen Mitteln für gegenwärtige oder frühere 
Erfüllung der Wehrpflicht, einschliesslich der Unterhaltsbeiträge, die Angehörigen zum Wehrdienst 
Eingezogener gewährt werden. 

(7) Ruhegehälter, Leibrenten und andere wiederkehrende oder nicht wiederkehrende Bezüge, die von einem 
der beiden Vertragsstaaten oder einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts eines der beiden 
Vertragsstaaten als Vergütung für einen Schaden gewährt werden, der als Folge von Kriegshandlungen oder 
politischer Verfolgung entstanden ist, können nur in diesem Staat besteuert werden. 

 

[…] 

                                                      
6  Worte eingefügt durch Art. III des Prot. vom 21. Dez. 1992, von der BVers genehmigt am 6. Okt. 1993 und in Kraft seit 29. Dez. 

1993 (AS 1994 69 68; BBl 1993 I 1521). 
7  Worte gemäss Art. IV des Prot. vom 21. Dez. 1992, von der BVers genehmigt am 6. Okt. 1993 und in Kraft seit 29. Dez. 1993 (AS 

1994 69 68; BBl 1993 I 1521). 
8  Die Berichtigung vom 15. Dez. 2016, veröffentlicht am 28. Dez. 2016, betrifft nur den französischen Text (AS 2016 5323). 
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Artikel 239 

(1) Dieses Abkommen ist nicht so auszulegen, als hindere es einen Vertragsstaat, seine innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften zur Verhinderung der Steuerumgehung oder Steuerhinterziehung anzuwenden. 

(2) Führen die Bestimmungen des Absatzes 1 zu einer Doppelbesteuerung, beraten die zuständigen 
Behörden nach Artikel 26 Absatz 3 gemeinsam darüber, ob die Doppelbesteuerung zu vermeiden ist. 

Artikel 24 

(1) Bei einer Person, die in der Bundesrepublik Deutschland ansässig ist, wird die Doppelbesteuerung wie 
folgt vermieden: 

1. Von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer werden die folgenden aus der Schweiz 
stammenden Einkünfte, die nach den vorstehenden Artikeln in der Schweiz besteuert werden können, 
ausgenommen:  
a) Gewinne […] 
b) Dividenden […] 
c) Einkünfte aus einem freien Beruf oder sonstiger selbständiger Tätigkeit im Sinne des Artikels 14, 

soweit sie nicht unter Artikel 17 fallen; […]; 
d) Gehälter, Löhne und ähnliche Vergütungen im Sinne des Artikels 15, soweit sie nicht unter Artikel 

17 fallen, vorausgesetzt, die Arbeit wird in der Schweiz ausgeübt.  
Die Bundesrepublik Deutschland wird jedoch diese Einkünfte bei der Festsetzung des Satzes ihrer Steuer 
auf die Einkünfte, die nach dieser Vorschrift nicht von der Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer 
auszunehmen sind, einbeziehen. Das Vorstehende gilt entsprechend für die in der Schweiz belegenen 
Vermögenswerte, wenn die daraus erzielten Einkünfte nach den Buchstaben a bis c von der 
Bemessungsgrundlage der deutschen Steuer auszunehmen sind oder auszunehmen wären. 

2. Soweit Nummer 1 nicht anzuwenden ist, wird bei den aus der Schweiz stammenden Einkünften und 
bei den dort belegenen Vermögenswerten die in Übereinstimmung mit diesem Abkommen erhobene 
und nicht zu erstattende schweizerische Steuer nach Massgabe der Vorschriften des deutschen 
Rechts über die Anrechnung ausländischer Steuern auf den Teil der deutschen Steuer (mit Ausnahme 
der Gewerbesteuer) angerechnet, der auf diese Einkünfte oder Vermögenswerte entfällt. 

[…] 

(2)10 Bei einer Person, die in der Schweiz ansässig ist, wird die Doppelbesteuerung wie folgt vermieden: 
1. Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte oder hat sie Vermögen und können diese 

Einkünfte oder dieses Vermögen nach diesem Abkommen (ausgenommen Artikel 4 Absätze 3, 4 und 
9 und Artikel 23) in der Bundesrepublik Deutschland besteuert werden, so nimmt die Schweiz diese 
Einkünfte (ausgenommen Dividenden) oder dieses Vermögen von der Besteuerung aus; die Schweiz 
kann aber bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen oder das übrige Vermögen 
dieser ansässigen Person den Steuersatz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden 
Einkünfte oder das betreffende Vermögen nicht von der Besteuerung ausgenommen wären. 

2. […] Dividenden […] 
3. […] Zinsen, Lizenzgebühren oder Veräusserungsgewinne […] 
4. […] Anteile an einer in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Gesellschaft mit beschränkter 

Haftung […] 
5. Die Schweiz wird gemäss den Vorschriften über die Durchführung von zwischenstaatlichen 

Abkommen des Bundes zur Vermeidung der Doppelbesteuerung die Art der nach Nummer 211 
vorgesehenen Entlastung bestimmen und das Verfahren ordnen. 

[…] 

                                                      
9  Fassung gemäss Art. III des Revisionsprot. vom 12. März 2002, von der BVers genehmigt am 9. Dez. 2002 und in Kraft seit 24. 

März 2003 (AS 2003 2530 2529; BBl 2002 4287). 
10  Bereinigt gemäss Art. V des Prot. vom 17. Okt. 1989, von der BVers genehmigt am 8. Juni 1990 (AS 1990 1807 1806; BBl 1989 III 

1509) und Art. IV des Revisionsprot. vom 12. März 2002, von der BVers genehmigt am 9. Dez. 2002 und in Kraft seit 24. März 2003 
(AS 2003 2530 2529; BBl 2002 4287). 

11  Fassung gemäss Art. IV Nr. 5 des Revisionsprot. vom 12. März 2002, von der BVers genehmigt am 9. Dez. 2002 und in Kraft seit 
24. März 2003 (AS 2003 2530 2529; BBl 2002 4287). 


